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Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 
61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes – BayHSchG – erlässt die Otto-
Friedrich-Universität Bamberg folgende 

 

 

Änderungssatzung: 

 

§ 1 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Politikwissenschaft an 
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 30. September 2015 (Fundstelle: 
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichun-
gen/2015/2015-52.pdf) geändert durch Satzung vom 1. März 2016 (Fundstelle: 
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichun-
gen/2016/2016-11.pdf), wird wie folgt geändert: 
 

1. § 2 erhält folgende Änderungen: 

 a) Es wird folgender neuer Abs. 1 eingefügt: 

 „(1) Das Studium des Masterstudiengangs Politikwissenschaft kann sowohl 
zum Winter- als auch zum Sommersemester begonnen werden. 

 b) Der bisherige Abs. 1 wird zu Abs. 2 und das Wort „Studiengang“ wird durch 
„Masterstudiengang“ ersetzt. 

 c) Die bisherigen Abs. 2 bis 7 werden zu Abs. 3 bis 8. 

 d) Im neuen Abs. 7 wird der Verweis auf „Abs. 4“ in „Abs. 5“ geändert. 

2. In § 11 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 Satz 1 sowie in § 27 Abs. 5 wird jeweils der 
Verweis auf „§ 2 Abs. 4“ geändert in „§ 2 Abs. 5“. 

3. § 24 Abs. 3 wird neu gefasst: 

 „(3) Die im Rahmen von Auflagen absolvierten Module können in die 
Modulgruppen ‚Erweiterungsbereich‘ eingebracht werden.“ 

 

 

 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 6. Juli 2016 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 2 in 
Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg vom 10. August 2016. 

 

 

Bamberg, 10. August 2016 

I. V. 

 

gez. 

 

Prof. Dr. phil. Sebastian Kempgen 

Vizepräsident 

 

 

Die Satzung wurde am 10. August 2016 in der Universität Bamberg niedergelegt; die 
Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekannt 
gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 10. August 2016. 

 

 

 

 

 

 


